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• Gesetzliche Anforderungen 

 Beratung nach § 37 Abs 3 SGB XI 
• Durchführung der Pflegeberatung nach § 7a SGB XI  (09.01.2024) 
• Pflegesachleistungen – Pflegegeld oder Kombileistungen 
• Kommunikation im Beratungsprozess 

 Schritte im Beratungsprozess 
 Anforderungen an die Beratungsperson 

• Dokumentation 

Dieses Angebot richtet 
sich insbesondere an 

Führungspersonen und 
Pflegefachpersonen  

 

Beratung nach §37 in der ambulanten Pflege  
 
Zugelassene ambulante Pflegedienste erbringen nach Paragraf 36 SGB XI Pflegesachleistungen 
(körperbezogene Pflege, Betreuung und Haushaltsdienste sowie pflegerische Anleitung). Die 
Pflegbedürftigen ab einem Pflegegrad 2-5 haben einen Anspruch auf Pflegesachleistungen. Der ambulante 
Pflegedienst rechnet direkt mit den Kassen ab. 
 
Werden jedoch nicht alle Pflegesachleistungen in Anspruch genommen, so kann ein Restbetrag aus den 
Pflegesachleistungen anteilig in Pflegegeld umgewandelt werden. Damit wären dann z.B. Haushaltshilfen 
oder Betreuungsleistungen zu finanzieren. Hier setzt unter anderem die Beratung an. 
 
Wie gestaltet sich eine professionelle Beratung in der ambulanten Pflege? 
Was wird an Pflege und Betreuung gewünscht, bzw. kann wie finanziert werden? 
Was sind sogenannte „Kombileistungen“ 
 
Die vom Gesetzgeber geforderte Fach- und Sachkunde für die Durchführung von Beratungsgesprächen nach 
§ 37 Abs. 3 SGB XI vermittelt diese Fortbildung und beinhaltet folgende Lehrinhalte: 
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